
Betriebliche  
Altersversorgung  
Unsere Services für 
Produktanbieter



02



Betriebliche Altersversorgung | Unsere Services für Produktanbieter

03

Da viele Arbeitnehmende nicht oder nicht 
im ausreichenden Umfang Mittel für private 
Vorsorge zur Verfügung haben, kommt der 
bAV eine besondere Bedeutung zu.

Der Gesetzgeber ist sich dieser Situation 
bewusst und versucht in vielfältiger Form, 
den steuerlichen und arbeitsrechtlichen 
Rahmen für die bAV sowohl für Arbeit-
nehmende als auch Arbeitgeber attraktiv 
zu gestalten, damit die Verbreitung der 
bAV weiter voranschreitet. Genannt seien 
beispielhaft die im Rahmen des Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes (BRSG I) im Jahr 
2018 eingeführte Förderung für Geringver-
dienende nach § 100 EStG oder die Einfüh-
rung des Sozialpartnermodells. Nach den 
Entwürfen für ein BRSG II soll beides weiter 
gestärkt werden. 

Doch: Gesetzliche Fördermaßnahmen kön-
nen nur dann erfolgreich sein, wenn Pro-
duktanbieter diese auch in ihren Produkten 
umsetzen. Damit haben die Lebensversi-
cherungsbranche, die Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAVs) 

sowie alternative Produktgeber eine große 
Verantwortung bei der Verbreitung der bAV 
und der Verbesserung der privaten Versor-
gungssituation im Alter.

Gleichwohl sieht sich die Branche viel-
fältigen Herausforderungen gegenüber: 
Zunehmende regulatorische Anforde-
rungen (auf europäischer und nationaler 
Ebene), intensiver Wettbewerb, Umgang 
mit unsicheren makroökonomischen 
Größen wie Zins und Inflation, Mangel an 
qualifiziertem Fachpersonal, zunehmende 
Komplexität der Produkte, verbunden mit 
hohem Informationsaufwand gegenüber 
den Vertrieben und genereller Kostendruck 
seien exemplarisch genannt.

Wir unterstützen Produktanbieter als 
Aktuare, Wirtschaftswissenschaftler, Juris-
ten und Rentenberater mit langjähriger 
Berufserfahrung dabei, diese Herausfor-
derungen im Interesse aller Stakeholder zu 
bewältigen.

Betriebliche (bAV) und private Altersversorgung haben als zusätzliche 
Säulen neben der gesetzlichen Rentenversicherung eine hohe Bedeu-
tung in unserem Land. Denn: Die Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sind regelmäßig nicht ausreichend, um den gewohnten 
Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten.
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2. Unterstützung bei regulatorischen 
Fragen
Wir haben die Entwicklungen in der Regu-
latorik im Fokus, identifizieren neue Anfor-
derungen und überprüfen die aktuelle 
Situation im Unternehmen im Hinblick auf 
hieraus resultierenden Handlungsbedarf. 
Wir helfen bei der Umsetzung der erforder-
lichen Maßnahmen.

1. Aktuarielle Dienstleistungen 

	• bei der Gestaltung oder Überarbeitung 
der Produktstrategie 

	• bei Profitabilitätsberechnungen

	• beim Stellen von Schlüsselfunktionen wie 
Verantwortlicher Aktuar, Versicherungs-
mathematische Funktion

Wir übernehmen sämtliche aktuariellen 
Berechnungen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung neuer Produkte und Tarife, 
aber auch bei bestehenden Lösungen 
etwa zur Überprüfung der Profitabilität, 
sowie Schlüsselfunktionen wie die des 
Verantwortlichen Aktuars oder der Ver-
sicherungsmathematischen Funktion, 
sodass Personalengpässe überwunden 
oder die entsprechenden hausinternen 
Expert:innen anderweitig eingesetzt wer-
den können.

Aus unserem Dienstleistungsspektrum 
für Produktanbieter:
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3. Durchführen von Workshops/ 
Schulungen zu Fragen der bAV
Sowohl Gesetzgebung als auch Rechtspre-
chung und Verlautbarungen der Finanz-
verwaltung wie auch die Rechnungslegung 
in der bAV unterliegen einer permanenten 
Entwicklung. Für die Mitarbeitenden in 
den Unternehmen, z.B. in Vertragsver-
waltung, Vertriebsunterstützung oder der 
Produktentwicklung/dem Produktmanage-
ment, ist es anspruchsvoll, das Wissen 
aktuell zu halten.

Wir führen In-House-Schulungen zu aktuel-
len Entwicklungen oder Grundsatzthemen 
der bAV vor Ort durch, damit das Qualifika-
tionsniveau der Mitarbeitenden in Betrieb 
und Vertrieb hoch und aktuell bleibt. Dies 
kann in speziellen Situationen gewünscht 
sein (z.B. bei einem neuen Gesetz zur 
bAV), oder auch regelmäßig für neu ins 
Unternehmen eingetretene Mitarbei-
tende. Insbesondere Vertriebe und Makler 
legen großen Wert darauf, dass bei ihren 
Produktpartnern qualifizierte Ansprech-
partner:innen zu ihren bAV-Fragen zur 
Verfügung stehen. Qualifiziertes Personal 
ist ein Kernelement für eine erfolgreiche 
Vertriebsstrategie. 

4. Gestaltung von Sozialpartner­
modellen
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2018 die Mög-
lichkeit zu bAV-Lösungen auf tarifvertragli-
cher Ebene in Form der reinen Beitragszu-
sage geschaffen (Sozialpartnermodell – SPM). 
Um eine solche Lösung ins Leben zu rufen, 
sind vielfältige Regelungen und Besonder-
heiten zu beachten. Wir unterstützen bei 
der Ausgestaltung, dem Austausch mit der 
BaFin, bei Erläuterungen für die Tarifpartner 
sowie den Verhandlungen zwischen den 
Tarifpartnern als auch bei den Anforderun-
gen an die reibungslose Verwaltung.

5. Unterstützung bei Jahresabschluss­
arbeiten
Die Erstellung von Jahresabschlüssen ist 
aufwendig und bindet viele Ressourcen. 
Wir unterstützen z.B. bei der Erstellung der 
Lageberichte und der Zusammenstellung 
und Kontrolle der notwendigen Zahlen, 
damit alle Berichte und Abschlüsse recht-
zeitig vorliegen.

6. Durchführung von bzw. Unterstüt­
zung bei Audits
Ebenfalls stehen wir bei Audits und Dis-
kussionen mit dem Wirtschaftsprüfer zur 
Verfügung, zum Beispiel, um durch ent-
sprechende Berechnungen oder Erläute-
rungen zu den einzelnen Werten und Sach-
verhalten zur Klärung und Transparenz 
beizutragen.

7. Durchführung von Unternehmens­
bewertungen
Insbesondere bei Mergers and Acquisitions 
ist es nötig, ein Unternehmen zu bewer-
ten. Hier übernehmen wir die Bewertung 
des kompletten Bestands, geben eine 
Einschätzung zum Geschäftsmodell sowie 
einen Ausblick zur künftigen Entwicklung 
ab. Dabei beraten wir aufseiten des Käufers 
oder des Verkäufers.

8. Unterstützung bei der finanziellen 
Stabilisierung 
Bei ungünstigen finanziellen Entwicklungen 
eines Versorgungsträgers helfen wir dabei, 
Maßnahmen zu identifizieren, zu bewerten 
und umzusetzen, um die finanzielle Situa-
tion zu stabilisieren. Dies beinhaltet auch 
eine Unterstützung bei der Kommunikation 
mit der BaFin.
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9. Unterstützung bei Risikoberichten, 
bei EbAVs auch bei der ERB
Wir unterstützen bei der Erstellung der 
Risikoberichte und bei der Beurteilung der 
einzelnen Teilaspekte wie Wirksamkeit des 
Risikomanagementsystems, Finanzierungs-
bedarf, operationellen Risiken, ESG-Risiken 
oder Risiken für Versorgungsanwärter und 
-empfänger in Bezug auf die Auszahlung 
ihrer Altersversorgungsleistungen. Weiter 
unterstützen wir bei der Identifizierung und 
Darstellung von Maßnahmen zur Deckung 
des Finanzierungsbedarfs sowie zum 
Schutz der Versorgungsanwärter:innen 
und -empfänger:innen.

10. Unterstützung bei der Kommunika­
tion mit der Aufsichtsbehörde
Wir unterstützen bei der Vorbereitung und 
Durchführung sämtlicher Kommunikation 
mit der Aufsichtsbehörde und nehmen auf 
Wunsch an persönlichen Gesprächen teil.

11. Qualitätskontrolle aller relevanten 
Dokumente/Broschüren – auch in elek­
tronischen Medien
Der sich permanent wandelnde Rahmen 
(Gesetzgebung, Rechtsprechung, maßgebli-
che Größen wie die Bezugsgröße nach  
§ 18 SGB IV oder die Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung) erfordert eine permanente Überprü-
fung und ggf. Anpassung von Dokumenten 
(z.B. Steuerinformationen) und Broschüren. 
Dies übernehmen wir für unsere Kunden. 
Daneben prüfen wir Dokumente auf Voll-
ständigkeit und Verständlichkeit für die 
Kunden und zeigen Optimierungsmöglich-
keiten auf.

12. Gutachterliche Stellungnahmen zu 
speziellen Fragestellungen
Es gibt insbesondere in der bAV immer 
wieder Sachverhalte und Konstellationen, 
die nicht auf den ersten Blick klar und ein-
deutig sind. Schließlich gibt es Fragestellun-
gen, zu denen es z.B. für den Vertrieb oder 
die hausinterne Durchsetzbarkeit einer 
Lösung einer externen, unabhängigen und 
objektiven Expertenmeinung bedarf. Exem-
plarisch seien die beiden nachfolgenden 
Fragen aufgeführt: Bis zu welcher Absen-
kung des Garantieniveaus sind Tarife in der 
bAV zulässig? Kann ein fondsgebundener 
Tarif bei einer Unterstützungskasse steuer-
unschädlich als Rückdeckungsversicherung 
eingesetzt werden? Wir erarbeiten derar-
tige gutachterliche Stellungnahmen zu den 
verschiedensten Sachverhalten für unsere 
Kunden und helfen damit, eine hauseigene 
Meinungsbildung und Positionierung zu 
ermöglichen. 

Schließlich stehen wir unseren Kunden 
auch für die Formulierung einer zweiten 
Meinung („2nd opinion“) zur Verfügung.
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